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1753 Mai 11 . , Zug A
SCHREIBEN VOM KASTVOGT[DES KLOSTERS MARIA OPFERUNG, FRANZ MI¬

CHAEL] BOSSARD, STABFUEHRER[DER STADT ZUG, AN ABBE
BEAT JAKOB ANTON ZURLAUBEN]

"Obwohlen der Von Euwer Hochehrw . sub 8 . huius an Alhiessige Frauw Mutter

[Maria Josefa Antonia Scheuch]  bey M[ariae ] Praesentation Erlassenen

brieff den aldortigen Superioren auff das Empfindtlichiste zum Hertzen tran-

get 3 so Opfern sie solches als ordtens leuth undt geistliche . . . alles gantz

gedultig auff Jhrem lieben Herrn undt Gott . Jedoch auff Mihr als Kasten Vogt

hiervon gegebenen bericht habe ohnbeantworthet Hit Vorbey gehen lassen Können 3

wie dissere guote Superioren Mit Mihr Keines Wegs begreiffen Können 3 dass Eu¬

wer Hochw . als Ein sonst sowol Jn gelichheit höchst Erfahrener als Jn wandtel

Tugent undt Fromheit Exemplarischer priester 3 solte dissen Jhr selbigen satz

undt Schluss bey sich selbst gefasset haben 3 als wäre seine liebe Jungfr . Nie-
1

ce [M a r i a Anna Emerentia  Zurlauben ] aus pur Nichtigem fun-

dament undt Hur Mit Verwendtung Einer Wankhelmüetigkeit undt umbständigen Wil¬

lens durch das Mehr des Capituls Von Jhrem Ordten ausgeschlossen wordten 3

worüber sich Mannigliche ärgern 3 seyen auch Jnfor Von gleicher arth Kein Exem¬

pel etc . alls Mit Mehrern.

Es beliebe aber Euwer Hochehrw . sich zu Entsinnen 3 wessen Jch Mich von der

zuruckhunfft der Mihr auffgetragnen Commission gegen Tit . Hm . Brigadier [Beat

Kaspar ] de Outiger [=U t t i n g e r] 3 auff welchen Mich beziehe 3 Nahmens des

lobl . Gottshauses Verantworthet 3 Nämlich Man habe Ursach über Ursach (ohne

sogar auch alles dem Capitul zu entekhen ) die damalige Novicin Kraft Obhabend-

ter schwerer gwissenspflicht des Ordtens undt geistlichen standts widtrig zu

Erkennen.

Es beliebe Ferner Euwer Hochw . zu Erwegen 3 zu was so wohl die Fr . Muetter als

Novizen Meisterin widter alle . . . uebung undt gebühr sich sithero anerbotten

undt Entschlossen 3 Nämlich Tit . H. stadthalter [von Stadt und Amt Zug 3 Jakob
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Bernhard ] Brandtenberg  undt H. Brigadier d ' Outiger Jn gegenwarth

der ausgetrettenen Novizin Einige Zusagen Mögliche Umbständt Jhrer Conduit

Mit grundt undt warheit auffzudekhen.

Es beliebe dannen auch , weil all disfällige umbständt wohl Nit können Noch

sollen gemelt werdten , vil Mehr glauben solle beygemessen . . . werdten , den

Jenigen welchen undter Einer schweren dottsünt zu Votieren obgelegen , als der

sonst guten Novizin deren . . . Jhr sonst anklebente heimliche selbs schwacheit

zu offenbahren selbst Nit wohl kan zugemuthet werdten.

Vor Haltung des Capituls habe Man Gott Eyffrig umb Erfüllung seines Hl . Wil¬

len gebetten , auch andterstwo betten lassen , am tag undt Vor Haltung des Capi¬

tuls habe Man beichtet undt Communiciert , undt was hernach beschehen Verhoffe

Man, Gott habe Es also fuegen undt verhengen wollen . Man gewärtige desnach

hierumb den Göttlichen richter zu seiner Zeit gantz getröstet.

Jch bitte demnach Euwer Hochehrw . gantz Jnständtig alle Jhr . . . Mutmassungen

sitzen zu lassen undt Von sich weit abzulehnen , dass Man Nit all schuldtigste

Hochachtung theils auff Euwer Hochw . Person selbsten theils auff dero hochade-

lichen Vor Eltern als disses Gottshauses besondter hochen guetthäter undt

gantz hochadelicher Familien geheget undt Erzeiget hätte , wan Nit Gotts rath-

schluss ohn allen Zweiffel Es also Verleiten wollen hätte.

Die rach betreffent , glaubet Man schon , Es werdte Euwer Hochehrw . als Einen

so Frommen undt Exemplarischen Person gegen dem Gottshaus Keine . . . verthätig

selbigem Causieren . Jedoch habe Man standthafften bericht , dass Einige Von Eu¬

wer Hochehrw . Nächsten anverwandten sich bey den Closterfr . selbst haben ver-

lauthen lassen , dass bey Konfftig haltender bürgerlich Meyen gemeindt werdten

Ein anzug beschehen , dass den Klosterfr . das Jhr auff Einige Jahr angelihenen

gl . 12 ' 000 sollen widter zuruckh undt abgefordtert werdten , welches Eine gat-

tung Euwer . . . ohnverantwortlichen rachgier , so dissen stiffter undt Urheber

Nit allein Ewige straff , sondtem auch zeitliches Unglück undt ohnausweichli-

chen . . . schadten auff . . . [ sich ] ziehen dörffte.

Entliehen wegen anverlangter discretion Jst wohl zu Merkhen , dass wegen Novi-

ciatkösten undt anschaffung der Kleidter das Gottshaus seine rechtmässige an-

fordtrung undt Entschedtigung fordert , Jetz undt Nun so Mehr , weilen Es so

Empfindtlich undt unschuldtig ausgefordteret wirdt . Wirdt demnach auch Vor

Gott zu verantworthen sein , von Jhnen sein dato Mit recht anfordtem das Kost¬

gelt undt Kleidter Kosten hindterhaltete.

Mihr Jst schlieslichen gantz Misslieb , dass dissen verdrieslichen rechtfer-

tigungsantworth an Euwer Hochw . abgehen zuo lassen auff Mich hatt fallen Mües-
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sen . Jedoch weilen als . . . Kasten Vogt disses lobl . Gottshauses sowohl als

an mein Kräften Jn gerechten undt billichen Sachen zu beschützen , zu rechtfer¬

tigen undt auch zu vertheidigen . . . obligiert , als Verhoffe disses werdte die

undter uns . . . [ andauernde ] Freundtschafft Keines Wegs stören Noch auffhe-

ben " .

1 ) An Pfingsten 1751 hatte die besagte Zurlaubentochter im Kloster Mariae
Opferung die Noviziatszeit begonnen , vgl . AH 72/171.

Original - AH 72 , 134 - 135
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